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STADTGEMEINDE VOITSBERG 

Bebauungsplan  
�Ä�1�R�U�G�Z�H�J�³ (Zone 1)  

 
�± BESCHLUSS�± 

 

VERORDNUNG 
 
gemäß § 40 Stmk. ROG 2010 idgF wurde der Bebauungsplan �Ä�1�R�U�G�Z�H�J�³ (Zone 1), verfasst 

von der Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 239BN16 vom 12.12.2016, geltend für die 
Grdst. Nr. 483/1, 484, 485/1 und 486 (jeweils Teilfl.), alle KG 63367 Tregist, im Flächen aus-

maß von 11.912 m² (digitale Datenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische 

Genauigkeit), am 13.12.2016 durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Voitsberg ein-

stimmig beschlossen. 

 
§ 1 

GELTUNGSBEREICH/ GRUNDLAGEN/ VERFASSER 

 
(1) Der Geltungsbereich umfasst die Grdst. Nr. 483/1, 484, 485/1 und 486 (jeweils Teilfl.) , 

alle KG 63367 Tregist, in einem Gesamtflächenausmaß von 11.912 m² (digitale Daten-

ermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit) und ist in der 

zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) gesondert ausgewiesen. Die Inhalte und Fest-

legungen erfolgen gem. § 40 (1) Stmk. ROG 2010 idF LGBl. Nr. 44/2012 für das ge-
samte Planungsgebiet. 

 

(2) Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) im Maßstab M 1:1.000, verfasst von der 

Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 239BN16 mit Stand vom 12.12.2016, basierend 

auf dem BEV DKM-Auszug, Stand: 17.11.2016, der Geländeaufnahme von DI Thomas 
Illy, (Geometer) staatl. befugtes Ingenieurbüro für Vermessungswesen vom 

20.10.2006, GZ: 7226 und dem Orthofoto Nr. 6622-48 vom 20.07.2006 GIS-

Steiermark, bildet einen integrierten Bestandteil dieser Verordnung und stellt dieser 

gesondert den Geltungsbereich dar.  
 

§ 2 

FLÄCHENWIDMUNG/ AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE /  

ÖFFENTLICHES INTERES SE 
 
(1) Die Grdst. Nr. 483/1, 484, 485/1 und 486 (jeweils Teilfl.), alle KG 63367 Tregist, sind 

im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF der Stadtgemeinde Voitsberg 

als Bauland �± Aufschließungsgebiet für Reines Wohngebiet (WR) lfde. Nr. 16 (16) mit 
einer gebietstypischen Bebauungsdichte 0,2-0,4 und mit einer Bebauungsfrist (BF) 

festgelegt. 
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(2) Als fehlende Aufschließungserfordernisse werden gem. geltendem Flächenwidmungs-

plan Nr. 4.00 für das gegenständliche Aufschließungsgebiet die infrastrukturelle Er-
schließung (IE) und die Oberflächenentwässerung (OEW) festgelegt.  

(3) Im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Voitsberg werden gem. geltenden Wor t-

laut zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF festgelegt: 

 

�x Parzellierung (PA): Neuparzellierung der Grundstücke im Anlassfall  

�x Straßen-, Orts- und Landschaftsbild (OSL): Integration in das bestehende  
Straßen-, Orts- und Landschaftsbild, Maß der baulichen Nutzung 

�x Zonierung (ZO): räumlich/zeitliche Zonierung des Aufschließungsgebietes im An-
lassfall  

 
Zur Erreichung bzw. Umsetzung der öffentlichen/ siedlungspolitischen Interessen wird 

die Erlassung eines Bebauungsplanes festgelegt.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ausschnitt Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF (unmaßstäbliche Darstellung) 

 
§ 3 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

(1) Die Art der baulichen Nutzungen hat nach dem baugebietstypischen Verwendungs-
zweck1 Bauland �± Reines Wohngebiet (WR) gemäß geltendem Flächenwidmungsplan 

Nr. 4.00 idgF der Stadtgemeinde Voitsberg innerhalb des Geltungsbereiches zu  

erfolgen.  

                                                
1  Gem. § 30 (1) Z. 1 Stmk. ROG 2010 idF LGBl. Nr. 44/2012 sind Reine Wohngebiete Flächen, die ausschließlich für 

Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der Deckung der täglichen Bedürf-
nisse der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen udgl.) oder dem Wohngebietscharakter des 
Gebietes nicht widersprechen. 
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(2) Baugrenzlinien sind Linien, die durch oberirdische Teile von Gebäuden nicht über-

schritten werden dürfen; für Nebengebäude können Ausnahmen festgelegt werden.  
 

(3) Nebengebäude im Sinne dieser Verordnung gemäß § 4 Z. 47 Stmk. BauG 1995 idgF 

sind eingeschossige, ebenerdige, unbewohnbare Bauten von untergeordneter Bedeu-

tung mit einer Geschoßhöhe bis 3,0 m, einer Firsthöhe bis 5,0 m und bis zu einer be-

bauten Fläche von 40 m². 
 

 

§ 4 

VERKEHRSERSCHLIESSUNG / TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

(1) Äußere Anbindung: 

Das verfahrensgegenständliche Planungsgebiet ist über die bestehende Gemeinde-

straße (Verkehrsfläche �± öffentliches Gut (Nordweg), Grdst. Nr. 488/14, KG 63367  
Tregist) und die Richtung Nordosten anschließende und bestehende Zufahrtsstraße 

(private Verkehrsfläche, Grdst. Nr. 490/1, KG 663367 Tregist) zu erschließen. 

 

(2) Innere Erschließung: 

Die innere Verkehrserschließung hat über die o. a. bestehenden Verkehrsflächen aus 
südwestlicher Richtung und über die geplante innere Verkehrsanlage mit einer  

Straßenraumbreite von 6,0 m gem. Rechtsplan zu erfolgen. Zusätzlich werden zwei Er-

schließungsstraßen mit einer Straßenraumbreite von 6,0 m in nordwestlicher sowie 

südöstlicher Richtung von 5,0 m innerhalb des Planungsgebietes gem. Rechtsplan fest-
gelegt. 

 

(3) Die Verlegung der technischen Infrastrukturleitungen (Kanal, Wasserleitung, Strom, 

Gas) hat in Koordination mit der inneren Verkehrsanlage zu erfolgen. Bei technisch 

notwendigen Änderungen der vorgeschlagenen Zu- und Abfahrtsbereiche zu  und von 
den Einzelbauplätzen und der sich allenfalls damit geringfügig ändernden Grundstücks-

verhältnisse ist die innere Verkehrsanlage entsprechend anzupassen. 

 

(4) Die gemäß Rechtsplan festgelegten Verkehrsflächen (ausgenommen sind private Zu-
fahrten) ist nach Herstellung der Infrastrukturleitungen zu versiegeln. Bei Bewilligu n-

gen von straßenseitigen Einfriedungen iVm Toranlagen sind diese im Einfahrtsbereich 

von der Verkehrsfläche bei Senkrechtparkierung um 5,0 m und bei Längsparkierung 

um 2,5 m zurückzuversetzen. 

 
(5) Im Norden des Planungsgebietes wird die weiterführende Erschließung (Anbindung) für 

die Zone 2 im Rechtsplan festgelegt.  
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§ 5 

BEBAUUNGSDICHTE/ LAGE DER GEBÄUDE/ BAUPLÄTZE/ BEBAUUNGSGRAD 
 

(1) Die Situierung der Gebäude ist innerhalb der in der Plandarstellung näher festgelegten 

Baugrenzlinien2 (bebaubare Bereiche) vorzunehmen.  

 
(2) Innerhalb der von Baugrenzlinien umschlossenen Bereiche dürfen Gebäude unter Be-

rücksichtigung der Bestimmungen der §§ 12 und 13 Stmk. BauG 1995 und der gelten-

den OIB Richtlinie3 2 und 2.2 und 3 frei situiert werden. Die Schaffung weiterer Ba u-

plätze durch Verkleinerung der Bauplatzflächen ist unzulässig. 

 
(3) Der gem. rechtwirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF festgelegte Bebauungs-

dichterahmen von 0,2-0,4 ist, bezogen auf die jeweilige Bauplatzfläche, einzuhalten.4 
 

(4) Der Bebauungsgrad5 wird mit max. 0,15, bezogen auf die jeweilige Bauplatzfläche, 

festgelegt. 

 

 

§ 6 
BEBAUUNGSWEISE/ GESCHOSSANZAHL/ GESAMTHÖHE/ FARBGEBUNG 

 

(1) Die im Rechtsplan festgelegte Bebauungsweise (offen bzw. gekuppelt) ist einzuhalten. 

 

(2) Die max. zulässige Geschoßanzahl wird gemäß zeichnerischer Darstellung (Planwerk) 

mit zwei abstandsrelevanten6 Geschoßen festgelegt.  
 

(3) Für Hauptgebäude wird die maximal zulässige Gesamthöhe mit 9,0 m festgelegt. 

 

(4) Die Farbgebung und die Materialwahl der Dachdeckung sind innerhalb des  

Planungsgebietes aufeinander abzustimmen. Die Verwendung von Solarkollektoren, 

Photovoltaikanlagen udgl. ist bei entsprechender Integration in die Dachflächen 

zulässig. Grelle und visuell hervorstechende Fassaden, Dächer und Gestaltungs-

elemente sind nicht zulässig.  
 

                                                
2  Begriffsdefinition gem. § 4 Z.9 BauG 1995 idF LGBl. Nr. 78/2003 sowie § 3 (2) des Wortlautes. 
3  OIB RL 2, OIB-330.2-011/15, Ausgabe März 2015 | OIB RL 2.2, OIB-330.2-013/15, Ausgabe März 2015 | OIB RL 3, 

OIB-330.3-009/15, Ausgabe März 2015. 
4  Die Bebauungsdichte ist die Verhältniszahl die sich aus der Summe der Bruttogeschossfläche geteilt durch die Grund-

stücksfläche ergibt. Zur Berechnung der Bruttogeschossfläche ist die Bebauungsdichteverordnung idF LGBl. Nr. 58/2011 
heranzuziehen.  

5  Bebauungsgrad: Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche. 
6  Gemäß § 13 Stmk. BauG 1995. 
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§ 7 

GARAGEN/ STELLPLÄTZE 
 

(1) Garagen sind nach Möglichkeit in den Hauptbaukörper zu integrieren oder können frei-

stehend bzw. in gekuppelter Bauweise an der gemeinsamen Grundgrenze errichtet 

werden.  
 
(2) Die maximale Geschossanzahl für Garagen wird mit einem oberirdischen Geschoss 

festgelegt. Je zu schaffender Wohneinheit sind mind. 2 Stellplätze auf dem jeweiligen 

Bauplatz zu errichten. Für senkrecht aufgestellte Abstellflächen sind gemäß den Be-
stimmungen der geltenden OIB Richtlinie7 4, Punkt 2.10.4, Tabelle 2 (Mindestwerte für 

Stellplätze), mind. 5 m Stellplatztiefe vorzusehen und ist ein 6 m breiter Straßenraum 

für das Ein-/ Ausparken von Kfz sicherzustellen.  

 
 

§ 8 

FREIFLÄCHEN/ EINFRIEDUNGEN/ 
GELÄNDEVERÄNDERUNGEN/ STELLFLÄCHEN 

 
(1) Im Rechtsplan werden Freiflächen gemäß § 41 (1) Z.2 Stmk. ROG 2010 idgF fest-

gelegt. Die Errichtung von bewilligungsfreien Vorhaben ist innerhalb der bebaubaren 

Bereiche und der Kombinationsfläche Verkehrsfläche/ Stellflächen mit Freifläche zu-

lässig. 

 
(2) Die Einfriedung der einzelnen Grundstücke ist in transparenter Form (zB Maschen-

drahtzaun) zulässig. Die max. Höhe von Einfriedungen hat 1,25 m nicht zu über-

schreiten. Blickdichte Zäune sowie Stacheldrahtzäune sind nicht zulässig. 

 
(3) Aufschüttungen/ Geländeveränderungen sind auf das technisch erforderliche Mindest-

maß zu reduzieren. Dh, steile geradlinige Böschungen, gleichbleibende Böschungswin-

kel oder Abtreppungen sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind die vorgesehe-

nen und notwendigen Geländeveränderungen im Zuge der Aufschließung.  
 

(4) Für die geordnete Mülltrennung und Müllabfuhr wird im Norden des Planungsgebietes 

ein Standplatz für die Aufstellung von Müllsammelbehältern festgelegt. Die detaillierte 

Positionierung ist im Zuge des nachfolgenden Individualverfahrens vorzunehmen. 

 

(5) Zur Schaffung und Errichtung von Stellflächen werden Kombinationsflächen (Verkehrs-

anlage/ Stellflächen mit Freifläche) festgelegt. Die Errichtung von Hauptgebäuden in-

nerhalb dieser Bereiche ist unter Berücksichtigung der Baugrenzlinien gemäß § 3 (2) 

des Wortlautes unzulässig. 

 

 

                                                
7  OIB RL 4, OIB-330.4-020/15, Ausgabe März 2015. 
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§ 9 

OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG 

 
(1) Oberflächenwässer und Dachwässer sind aufgrund einer wasserbautechnischen 

Gesamtbetrachtung getrennt von sonstigen Abwässern geordnet zu sammeln, zu 

reinigen und auf eigenem Grund zur Versickerung zu bringen bzw. abzuleiten8. 

 

(2) Oberflächenwässer, die auf Straßen-, Park- und Manipulationsflächen anfallen und bei 

denen eine Verunreinigung durch Öl- und Straßenabrieb nicht ausgeschlossen werden 

kann, sind nur unter Ausnutzung der oberen humosen Bodenschichten entsprechend 

dem Stand der Technik zur Versickerung zu bringen.  

 

(3) Befestigte/ versiegelte Oberflächen sind grundsätzlich auf das erforderliche Min-

destausmaß zu reduzieren. Innere Aufschließungsflächen, Vorplätze, Stellplätze udgl. 

sind möglichst wasserdurchlässig (Pflastersteine mit Rasenfugen, Schotterrasen, 

Drainasphalt etc.) zu gestalten. 
 

 

 

§ 10 

INKRAFTTRETEN 

 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 

Ernst Meixner 
 

 
 

                                                
8   Vgl. Erläuterungsbericht Punkt 2.4. 
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3.1 Übersichtskarte �± Einreichprojekt der Ingenos ZT GmbH vom 11.11.2008 



 

Ü B E R S I C H T S K A R T E  
 
 

 

Aufschließungsbereich
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3.2 Schrägluftbildaufnahme vom 20.07.2010  
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3.3 Auszug Fotodokumentation vom 17.10.2016 
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3.4 Wasserrechtliche Bewilligung des Amtes der Stmk. Landesregierung , 

FA13A vom 28.04.2009, GZ: FA13A-33.20-184/2009-6 
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3.5 Einreichprojekt Aufschließung Holweggründe von der Ingenos ZT GmbH 
vom 11.11.2008, Projekt Nr. 1027 08 (Technischer Bericht) 
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TECHNISCHER BERICHT 
 

 

1. VORBEMERKUNGEN 

 

1.1 Bauherr 

 

Holweg Mathias, Badner Straße 5d, 2512 Tribuswinkel 

 

1.2 Name u. Ort des Bauvorhabens 

 

„Aufschließung Holweggründe KG Tregist Stadtgemeinde Voitsberg“ 

 

Das Aufschließungsgebiet liegt ca. 1,7 km nördlich vom Hauptplatz von Voitsberg. 

 

1.3 Derzeitiger Zustand 

 

Das derzeit noch mit Grünland bewirtschaftete Aufschließungsgebiet soll abwasser- 

bzw. regenwassertechnisch entsorgt sowie mit Trinkwasser, Strom und Postleitung und 

Zufahrt aufgeschlossen werden. 

 

1.4 Veranlassung u. Zweck 

 

Der Zweck der Abwasserbeseitigungsanlage liegt in einer geregelten Abwasserentsor-

gung für das neu aufzuschließende Siedlungsgebiet (Neuerschließung von 5 Baugrün-

den). Weiters wird die Erschließung der Baugründe mit einer Wasserleitung geplant um 

einerseits mengenmäßig und qualitätsmäßig ausreichend Trinkwasser für den künfti-

gen Bedarf bereitzustellen. 

 

Durch die Bebauung des Aufschließungsgebietes kommt es zu einer Oberflächenver-

siegelung. Es wird geplant die anfallenden Oberflächenwässer von der Zufahrtsstraße 

in Speicher-/Sickerschächten zu sammeln und gedrosselt in den bestehenden Regen-

wasserkanal einzuleiten.  
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Die Verschärfung des Abflusses durch die Oberflächenversiegelung soll derart kom-

pensiert werden, dass die gedrosselte Wassermenge im Maximalfall höchstens so 

groß ist wie der natürliche Abfluss im unbebauten Zustand. 

 

Die Kompensation des Abflusses infolge der Oberflächenversiegelung der Grundstü-

cke (Dachflächen Häuser, Dachflächen Carports sowie Zufahrt zum Grundstück) er-

folgt über ausreichend groß dimensionierte Speicher-/Sickerschächte mit gedrosselter 

Ableitung in den Regenwasserkanal. 

 

1.5 Verwendete Unterlagen 

 

�x digitale Katasterpläne 

�x Pläne diverser Einbautenträger (Strom, Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, 

Post, Wasserleitung ...) 

�x Diverse Besprechungsergebnisse mit Auftraggeber, Einbautenträgern bzw. Ge-

meinde 

�x Flächenwidmungsplanänderung Nr. 3.30 „Holweggründe“ vom Raumplanungsbüro 

Pumpernig, Graz vom Dezember 2007 

�x Digital bereitgestellter Kataster- und Vermessungsplan  

 

1.6 Vorflutverhältnisse 

 

Die Entwässerung der Oberflächenwässer des Aufschließungsgebietes erfolgt derzeit 

in den Regenwasserkanal und in weiterer Folge in die Kainach.  

 

1.7 Lage des Entwässerungsgebietes 

 

Das geplante Entwässerungsgebiet im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Voitsberg 

liegt ca. 1,7 km nördlich vom Hauptplatz von Voitsberg unmittelbar im Grenzbereich 

zwischen der KG Tregist (Stadtgemeinde Voitsberg) und der KG Bärnbach (Stadtge-

meinde Bärnbach). 
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1.8 Naturräumliche Verhältnisse 

 

Das Aufschließungsgebiet liegt auf einer Seehöhe von ca. 455 m ü.A. 

 

1.9 Bevölkerungsverhältnisse 

 

Der Schwerpunkt der Bevölkerung in der Stadtgemeinde Voitsberg liegt im Nahbereich 

der B70 Packer Straße entlang der Kainach zwischen der Ortschaft Krems bis zum 

Anschlussbereich zur Stadtgemeinde Bärnbach. Obwohl die Bevölkerungsentwicklung 

gegenüber der Volkszählung von 1991 etwas rückläufig ist, kann man jedoch über ei-

nen längeren Zeitraum von 40 bis 50 Jahren von einer gleichbleibenden Entwicklung 

der Bevölkerung ausgehen. 

 

1.10 Standort der Abwasserreinigungsanlage 

 

Die Stadtgemeinde Voitsberg ist Mitglied des Abwasserverbandes „RHV Voitsberg“. 

Die Verbandskläranlage Voitsberg liegt ca. 3,5 km südöstlich vom Hauptplatz Voitsberg 

an der Kainach.  

Die Verbandskläranlage wird derzeit durch Umbauarbeiten an den Stand der Technik 

angepasst. Nach vorgenannter Fertigstellung des Umbaus ist die Kläranlagenkapazität 

für den Anschluss von ca. 20 EGW jedenfalls vorhanden. 
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2. BEMESSUNGSWERTE 

 

2.1 Schmutzwasserkanalisation 

 

2.1.1 Entwässerungsverfahren und Bemessungswassermengen Schmutzwasserkanal 

 

Sowohl aufgrund der Bebauungsdichte als auch aufgrund einfacher Regenwasserab-

leitung wird ein Trennkanalsystem gewählt, wonach nur das anfallende Schmutzwas-

ser der Kläranlage zugeleitet wird. 

Der Schmutzwasserabfluss wird mit 200 l/E.Tag angenommen. Der Fremdwasserzu-

fluss im Trennsystem wird ebenfalls mit 200 l/E.Tag festgelegt. Daraus resultiert ein 

maximaler Schmutzwasserabfluss von 0,008 l/E.s. 

 

2.1.2 Bemessungsgrundlagen Kanäle 

 

Die Dimensionierung der Schmutzwasserkanäle erfolgt nach Formeln von Prandtl-

Colebrook, wobei mit einer betrieblichen Wandrauhigkeit von Kb = 1,5 mm gerechnet 

wird. 

Die Rohrquerschnitte werden so dimensioniert, dass sie bei maximalem Abfluss höch-

stens zu 50 % gefüllt werden. 

 

2.1.3 EGW-Ermittlung, Schmutzwasserabfluss und -frachten 

 

     1 EGW (Einwohnergleichwert) = 60 g BSB5/Tag bzw. 200 l Schmutzwasser/Tag 

 

Bereich HA EW Faktor EGW 

Aufschließungsgebiet Holweggründe 5 18 1,0 18 

Reserve ca. 15 %  2 1,0 2 

Summe    20 
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Somit ergibt sich: 

täglich max. Schmutzwasserabfluss ohne Fremdwasser:  4,0 m³/Tag 

stündl. Spitzenabfluss ohne Fremdwasser:  0,40 m³/h 

 bzw. 0,11 l/s 

 

täglich max. Schmutzwasserabfluss mit Fremdwasser:  8,0 m³/Tag 

stündl. Spitzenabfluss von:     0,8 m³/h 

             bzw.  0,22 l/s 

 

BSB5-Fracht:   20 x 0,06    1,20 kg BSB5/Tag 

COD-Fracht:    20 x 0,1     2,00 kg COD/Tag 

N-Fracht - Gesamtstickstoff:  20 x 0,012   0,24 kg GesN/Tag 

Phosphor-Fracht: 20 x 0,004   0,08 kg GesP/Tag 

 

2.2 Wasserleitung 

 

Im Kreuzungsbereich Dorngasse-Nordweg befindet sich eine bestehende Wasserlei-

tung PVC DN 80 des Wasserversorgungsunternehmens Stadtwerke Voitsberg. 

Der Anschlusspunkt für die Wasserentnahme aus dem bestehenden Wasserleitungs-

netz befindet sich unmittelbar in diesem Kreuzungsbereich. Von diesem Anschluss-

punkt wird eine Versorgungsleitung PE-HD DA 63 PN 10 entlang des bestehenden 

derzeit Schotterweges bis zum Aufschließungsbereich geführt und versorgt zwei Bau-

grundstücke. Die übrigen drei Grundstücke werden durch Hausanschlussleitungen 1“ 

PN 10 vom Nordweg her aufgeschlossen. 

 

2.2.1 Wasserbedarfsermittlung durch private Anschlüsse 

 

zukünftig vorgesehene Anschlüsse: 5 Hausanschlüsse 

 

Wasserbedarf im Mittel, wenn ca. 5 Hausanschlüsse Wasserbezieher sind: 

5 HA a 4 Personen 20 Personen a 120 l/Tag 2,40 m³ 

Sonstiger Bedarf   0,10 m³ 

Mittlerer Tagesbedarf   2,50 m³ 

 

Bedarf an verbrauchsreichen Tagen im ländlichen Bereich zukünftig (x Faktor 2,0): 

 2,0 x 2,50 = 5 m³/Tag 
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Maximaler Stundenbedarf = 17 % des Gesamtbedarfes werden in der verbrauchs-

reichsten Stunde benötigt: 

 0,17 x 5 m³/Tag = 0,85 m³/Stunde bzw. 0,24 l/s 

 

Somit ist eine maximale Entnahmemenge von ca. 0,24 l/s für private Haushalte zu er-

warten. 

 

2.3 Regenentwässerung 

 

2.3.1 IST-Situation 

 

Die Fläche des Aufschließungsgebietes wird derzeit landwirtschaftlich als Wiese ge-

nutzt und ist mit ca. 10 % bis 15 % nach Süden geneigt. 

Aufgrund der Erfahrung benachbarter Bauvorhaben wird mit nur teilweise versicke-

rungsfähigem Untergrund zu rechnen sein. Somit wird vorgeschlagen für die versiegel-

ten Flächen der Grundstücke (Zufahrten, Dachflächen) Speicher-/Sickerschächte mit 

gedrosseltem Ablauf in den Regenwasserkanal vorzusehen. 

 

2.3.2 Vorgesehene Regenentwässerung 

 

Es ist vorgesehen, die anfallenden Regenwässer auf den neu entstehenden versiegel-

ten Flächen auf jedem Bauplatz, wie Dächer, Parkplätze, befestige Zufahrt, über eine 

Regenwasserkanalisation in einem Speicher-/Sickerschacht zu sammeln, größtmöglich 

zur Verrieselung zu bringen und mit gedrosseltem Ablauf in den Regenwasserkanal 

einzuleiten. 

 

Die Speicher-/Sickerschächte haben den Zweck das anfallende Niederschlagswasser 

rückzuhalten und größtmöglich zu versickern. Damit soll die abflussverschärfende Wir-

kung der versiegelten Flächen ausgeglichen werden. 

 

Die versiegelten Flächen der Aufschließungsstraße werden auch über Speicher-

/Sickerschächte gedrosselt in den Regenwasserkanal eingeleitet. Die Drosselung der 

Regenwässer soll derart erfolgen, dass max. die gleiche Menge, wie der Ist-Zustand 

bringt, abgeleitet wird. Damit soll die abflussverschärfende Wirkung der versiegelten 

Flächen ausgeglichen werden. 

 



Seite 7 

Die Dimensionierung der Speicher-/Sickerschächte erfolgte auf Basis der Annahme, 

dass kein versickerungsfähiger Untergrund anzutreffen ist. Sollte dennoch ein versicke-

rungsfähiger Untergrund im Zuge des Baues vorzufinden sein, so ist der Schacht über-

dimensioniert und wirkt positiv auf die gesamte Regenwassersituation. 
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3. BEMESSUNG DER ANLAGENTEILE 

 

3.1 Schmutzwasserkanalisation 

 

Die Dimensionierung der Kanalstränge erfolgt nach Prandtl-Colebrook. 

 

Berechnung auf Halbfüllung: 

Q = 20 EGW x 0,008 l/s,EGW = 0,16 l/s 

KB = 1,5 mm 

imind. = 0,002 ‰ 

ivorh. �• 10 ‰ 

Qvorh. �• 7,7 l/s 

 

3.2 Wasserleitung 

 

Nach Abklärung mit den Stadtwerken Voitsberg besteht hinsichtlich der Versorgung mit 

Trinkwasser für 5 Bauparzellen sowohl mengenmäßig als auch qualitätsmäßig und aus 

Sicht der Druckverhältnisse kein Problem. 

 

3.3 Regenentwässerung 

 

Als Bemessungsgrundsätze werden Starkregenereignisse unterschiedlicher Dauer 

einerseits und unterschiedliche Ereignisse andererseits herangezogen. Die Auslegung 

erfolgt für die 100jährlichen Ereignisse. Im wesentlichen ist kein Anschluss an den be-

stehenden Regenwasserkanal ohne vorheriger Drosselung der Regenwässer möglich. 

 

Bemessung Speicher-/Sickerschächte Aufschließungsstraße: 

versiegelte Flächen Aufschließungsstraße: 

80 lfm x 5,0 m (Straße) =  400 m² 

15 lfm x 5,0 m (Umkehrplatz) =  75 m² 

Summe rund 475 m² 

 

Abflussfracht Starkregen: 

100jährlich 1 Stunde  67 l/m² 

Abflussbeiwert Naturzustand 30 % 

Abflussbeiwert versiegelt 95 % 

Differenz 65 % 
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erforderliches Speichervolumen gesamt: 

475 x 0,067 x 0,65 =  20,7 m³ 

gewählt:  2 Schächte DN 2500 

 

mögliche Aufstauhöhe S1:    1,3 m 

vorhandenes Speichervolumen S1: 6,4 m³ (entspricht 30 % vom Gesamtvolumen) 

mögliche Aufstauhöhe S2:    3,0 m 

vorhandenes Speichervolumen S2: 14,7 m³ (entspricht 70 % vom Gesamtvolumen) 

Summe Speichervolumen: 21,1 m³ 

 

Ablaufmenge Naturzustand: 

Versiegelte Fläche 475 m² 

Starkregen 1 Stunde 100jährlich 67 l/m² 

Abflussbeiwert 30 % 

 

Speicher-/Sickerschacht S1: 

475 x 67 x 0,30 / 3.600 =  2,7 l/s 

+ 2 Speicher-/Sickerschächte Grundstücke =  1,5 l/s 

Summe Abfluss 4,2 l/s 

Drosseleinrichtung:  DN 40 mm (siehe Berechnungen) 

 

Speicher-/Sickerschacht S2: 

475 x 67 x 0,30 x 0,70 / 3.600 =  1,9 l/s 

+ 2 Speicher-/Sickerschächte Grundstücke =  1,5 l/s 

Summe Abfluss 3,4 l/s 

Drosseleinrichtung:  DN 30 mm (siehe Berechnungen) 

 

Entleerungsdauer Schacht S1: 

durchschnittliche Ausleitmenge S1: ca. 2,0 l/s 

41.700 l / 2,0 l/s = ca. 5,8 h 

 

Entleerungsdauer Schacht S2: 

durchschnittliche Ausleitmenge S2: ca. 1,7 l/s 

35.300 l / 1,7 l/s = ca. 5,8 h 
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Bemessung Speicher-/Sickerschacht pro Grundstück: 

versiegelte Fläche pro Grundstück 

ca. 200 m² (Haus, Carport, Zufahrt) ca. 200 m² 

Summe ca. 200 m² 

 

Abflussfracht Starkregen: 

100jährlich 1 Stunde 67 l/m² 

Abflussbeiwert Naturzustand 20 % 

Abflussbeiwert versiegelt 95 % 

Differenz 75 % 

 

erforderliches Speichervolumen: 

67 l/m² x 0,75 x 200 m² = 10.050 l = 10,1 m³ 

mögliche Ausführung: Schacht DN 2500 

mögliche Aufstauhöhe: ca. 2,10 m 

vorhandenes Volumen: 10,3 m³ 

 

Ablauf aus Speicher-/Sickerschacht Grundstück: 

Abfluss max.: 

67 l/m² x 0,20 x 200 / 3600 = 0,75 l/s 
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4. TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

 

4.1 Schmutzwasserkanalisation 

 

4.1.1 Allgemeines 
 

Die Planung und der Bau der Kanalisation erfolgt insbesondere aus Kostengründen 

nach den 

"Richtlinien zur Abwasserentsorgung im ländlichen Raum" 

für das Land Steiermark. 

 

Dabei gelten folgende Mindestanforderungen für Schmutzwasserkanäle im Trennsys-

tem: 

 

Kanalleitung mit Richtungsänderung zwischen den Schächten: 

 

maximale Abwinkelung je Richtungsänderung:   15° 

maximale Richtungsänderung insgesamt:    45° horizontal 

         und 45° vertikal 

Mindestgefälle:       20 ‰ 

Mindestdurchmesser:       150 mm 

maximaler Schachtabstand:      150 m 

 

Die Schachtbauwerke sind als Fertigteilschächte mit vorgefertigtem Sohlgerinne aus-

zuführen. 

Die Ausbildung der Regelschächte ist laut beiliegendem Schachttypenplan vorgese-

hen. Wenn nicht anders angegeben, werden alle Straßen- und Wegquerungen in offe-

ner Bauweise hergestellt. 

 

Die mittlere Verlegetiefe der neu zu errichtenden Schmutzwasserkanalisation beträgt 

ca. 1,50 m, jedoch mindestens 1,20 m (frostfreie Tiefe). Das Gefälle beläuft sich auf 

zwischen 1,0 % und 20 %. 
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4.1.2  Strangbeschreibung 

 

Die Schmutzwässer aus zwei Bauparzellen werden über einen Kanal DN 150 über die 

Aufschließungsstraße bis zum Kreuzungsbereich Dorngasse-Nordweg und in den dort 

bestehenden Schmutzwasserkanal DN 200 geführt. Die restlichen Bauparzellen wer-

den in den Nordweg hin abgeleitet und münden ebenfalls in das bestehende Schmutz-

wasserkanalnetz der Stadtgemeinde Voitsberg. 

 

4.2 Wasserleitung 

 

Derzeit befindet sich eine Wasserleitung PVC DN 80 im Bereich der Kreuzung Dorn-

gasse-Nordweg. Von dieser wird eine Stichleitung PE-HD DA 63 PN 10 in der Auf-

schließungsstraße verlegt. Die Hausanschlüsse werden als 1“ Leitungen PE-HD aus-

geführt und enden mit einem Schieber im Baugrundstück. Die östlichen drei Grundstü-

cke werden über den Nordweg mit Trinkwasser versorgt. 

 

4.3 Regenentwässerung 
 

Die Kompensation des Abflusses in Folge der Oberflächenversiegelung der Grundstü-

cke (Dachflächen Häuser, Dachflächen Carports sowie Zufahrt zum Grundstück) er-

folgt über ausreichend groß dimensionierte Speicher-/Sickerschächte mit gedrosselter 

Ableitung in den bestehenden Regenwasserkanal DN 250 der Stadtgemeinde Voits-

berg. 

 

Die Verschärfung des Abflusses durch die Oberflächenversiegelung (Häuser, Carports, 

Zufahrt, Aufschließungsstraße) soll derart kompensiert werden, dass die gedrosselte 

Wassermenge im Maximalfall höchstens so groß ist wie der natürliche Abfluss im un-

bebauten Zustand (Grünland).  
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5. Verzeichnis der zur Wasserre chtsverhandlung Einzuladenden 

 

Neben den im Grundstücksverzeichnis aufgelisteten Personen sind noch folgende Per-

sonen und Dienststellen zur Wasserrechtsverhandlung einzuladen. 

 

�x Stadtgemeinde Voitsberg 

Hauptplatz 1, 8570 Voitsberg 

 

�x RHV Voitsberg 

 Hauptplatz 1, 8570 Voitsberg 

 

�x Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

 Türkenstraße 9, 1092 Wien 

 

�x Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, Wasserrechtsabteilung 

 Schillerstraße 10, 8570 Voitsberg 

 

�x BBL Graz –Umgebung 

 Leonhardstraße 84, 8010  Graz 

 

�x Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 19,  

Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft 

 Stempfergasse 5-7, 8010 Graz 

 

�x Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 19A,  

Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft 

 Stempfergasse 5-7, 8010 Graz 

 

�x Stadtwerke Voitsberg - Wasserversorgung 

 Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg 

 

�x Telekom Austria AG  

 Exerzierplatzstr. 34, 8051 Graz-Gösting 

 

�x Steweag – Steg GmbH 

 Packerstraße 14, 8570 Voitsberg 

 

 

Ligist/Gleisdorf, 11.11.2008 
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Anhang I 
 

Dimensionierung Schmutzwasserkanal 
 
 



Abflußbemessung Version 1.6
 Softwarelösungen Hucke & Pülz - www.hucke-puelz.de

Aufschließung Holweggründe Voitsberg
_____________________________________________________________________________________
_

Projektnummer: 1027 08
Haltungsnummer: SWK i mind.
_____________________________________________________________________________________
_

Gesucht: Energieliniengefälle Ie bei Vollfüllung und Normalabfluß :

Kreisprofil:

Durchmesser DN d [mm] = 150

Vollfüllungswerte:

Durchfluss Q [l/s] = 0,16
Querschnittsfläche A [m²] = 0,0177
Fließgeschwindigkeit v [m/s] = 0,0091
Hydraulischer Radius rhyd [m] = 0,0375
Reynoldszahl Re = 1037
Schleppspannung �W�� [N/m²] = 0,001
Widerstandsbeiwert �O = 0,06775

Betriebswerte:

Energieliniengefälle Ie [‰] = 0,002
Betriebsrauheit kb [mm] = 1,5
kinematische Viskosität �Q�� [m²/s] = 0,00000131
Rohdichte �U�� [kg/m³] = 1000

_____________________________________________________________________________________
_
Erstellt am 10.11.2008 von Ingenos ZT GmbH



Abflußbemessung Version 1.6
 Softwarelösungen Hucke & Pülz - www.hucke-puelz.de

Aufschließung Holweggründe Voitsberg
_____________________________________________________________________________________
_

Projektnummer: 1027 08
Haltungsnummer: SWK Q vorh.
_____________________________________________________________________________________
_

Gesucht: Teilfüllungswerte bei gegebenem Durchfluß Q(teil) :

Kreisprofil:

Durchmesser DN d [mm] = 150

Vollfüllungswerte:

Durchfluss Q [l/s] = 15,457
Querschnittsfläche A [m²] = 0,0177
Fließgeschwindigkeit v [m/s] = 0,8747
Hydraulischer Radius rhyd [m] = 0,0375
Reynoldszahl Re = 100152
Schleppspannung �W�� [N/m²] = 3,679
Widerstandsbeiwert �O = 0,03847

Teilfüllungswerte:

Durchfluss Q [l/s] = 7,7
Füllhöhe h [mm] = 74,8
Querschnittsfläche A [m²] = 0,0088
Fließgeschwindigkeit v [m/s] = 0,8739
Hydraulischer Radius rhyd [m] = 0,0374
Reynoldszahl Re = 99914
Schleppspannung �W�� [N/m²] = 3,673
Widerstandsbeiwert �O = 0,03849
Froudezahl Fr = 1,151

Betriebswerte:

Energieliniengefälle Ie [‰] = 10
Betriebsrauheit kb [mm] = 1,5
kinematische Viskosität �Q�� [m²/s] = 0,00000131
Rohdichte �U�� [kg/m³] = 1000

Grenzwerte für Q(teil): (Froude-Zahl = 1)

Grenzabflußwinkel �M�� [rad] = 3,2901
Abflußquerschnittsfläche    Agr [m²] = 0,0097
Grenzgeschwindigkeit vgr [m/s] = 0,7963
Grenztiefe hgr [mm] = 80,6
minimale Energiehöhe hEmin [m] = 0,1129

_____________________________________________________________________________________
_
Erstellt am 10.11.2008 von Ingenos ZT GmbH



 

 
 
 

Anhang II 
 

Prüfbericht und  
technische Daten Wasserleitung 



1

Michael Jocham

Von: Erwin Wurzinger [erwin.wurzinger@stadtwerkevoitsberg.at]
Gesendet: Dienstag, 28. Oktober 2008 12:12
An: Michael Jocham
Betreff: AUFSCHLIESSUNG-HOHLWEGGRÜNDE-VOITSBERG
Anlagen: AUFschließung Holweggründe Prüfbericht.pdf; Aufschließung Holweggründe 

Voitsberg A4 (1).pdf

 
Sehr geehrter Herr Ing. Jocham ! 
 
Wie besprochen übermittle ich ihnen die Unterlagen für das Bauvorhaben, 
Aufschliessung�rHolweggründe�rVoitsberg. 
 
�rRohrmaterial�rBestand:   PVC�rLEITUNG NW 80 .    
  
�rRohrmaterial�rNeue Stichleitung für die 5. Baugrundstücke:     PE�rROHR IN STANGE     PN 10�rDA 63. 
  
�rDruckstufe:        4 BAR. 
  
�rWasserdargebot:    ALS VERSORGUNG FÜR DIESEN VERSORGUNGSBEREICH DIENT DIE TRANSPORTLEITUNG 
KÖFLACH�rVOITSBERG ( 12 l/sec.). 
 
�rWasserqualität:    SIEHE ANLAGEN. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Wurzinger Erwin 
Wasserversorgung 
 
Stadtwerke Voitsberg 
Hauptplatz 35 
8570 Voitsberg 
 
Tel.: 03142/22172�r610 
Fax: 03142/22172�r112 
Mobil: 0664//8194980 
 
Mail: erwin.wurzinger@stadtwerkevoitsberg.at 
Homepage: www.stadtwerke�rvoitsberg.at 
 







 

 
 
 

Anhang III 
 

Dimensionierungen Drossel  
Speicher-Sickerschächte 

 
 
 



Aufschließung Holweggründe Voitsberg Einreichprojekt

 DIMENSIONIERUNG DROSSEL SPEICHER-/SICKERSCHACHT

Projekt : Straße Drossel S1

Skizze: WSP

vo²/2g

ho �G

dDrossel         dDrossel  *���P

Q .......... Ausfluß aus der Drosselöffnung [l/s]
dDrossel .......... Durchmesser der Öffnung [mm]

ho .......... Stauhöhe [m]
vo .......... Geschwindigkeit im Speicher [m/s]
g .......... Erdbeschleunigung [m/s²]
�D .......... Ausflußzahl f(ho/hDrossel,���G) [  ]
�G .......... Neigungswinkel der Schützöffnung

        zur Horizontalen [ ° ]

Formel: Q = (dDrossel)²* Pi/4 * �D * ((ho-dDrossel/2+ vo²/2g) * 2g)1/2

Qerf = 4,1 l/s

Stauhöhe dDrossel FDrossel ho �G vo ho/dDrossel �D Q

1,30 41,5 0,0014 1,30 90,00 0,00 31,3 0,60 4,1
1,00 41,5 0,0014 1,00 90,00 0,00 24,1 0,60 3,6
0,50 41,5 0,0014 0,50 90,00 0,00 12,0 0,60 2,5

Drossel ausgeführt:

dDrossel = 40 mm

Ingenos ZT GmbH, Büro Ligist, Steinberg 141,8563 Ligist 11.11.2008



Aufschließung Holweggründe Voitsberg Einreichprojekt

 DIMENSIONIERUNG DROSSEL SPEICHER-/SICKERSCHACHT

Projekt : Straße Drossel S2

Skizze: WSP

vo²/2g

ho �G

dDrossel         dDrossel  *���P

Q .......... Ausfluß aus der Drosselöffnung [l/s]
dDrossel .......... Durchmesser der Öffnung [mm]

ho .......... Stauhöhe [m]
vo .......... Geschwindigkeit im Speicher [m/s]
g .......... Erdbeschleunigung [m/s²]
�D .......... Ausflußzahl f(ho/hDrossel,���G) [  ]
�G .......... Neigungswinkel der Schützöffnung

        zur Horizontalen [ ° ]

Formel: Q = (dDrossel)²* Pi/4 * �D * ((ho-dDrossel/2+ vo²/2g) * 2g)1/2

Qerf = 3,3 l/s

Stauhöhe dDrossel FDrossel ho �G vo ho/dDrossel �D Q

3,00 30,1 0,0007 3,00 90,00 0,00 99,7 0,60 3,3
2,00 30,1 0,0007 2,00 90,00 0,00 66,4 0,60 2,7
1,30 30,1 0,0007 1,50 90,00 0,00 49,8 0,60 2,3
1,00 30,1 0,0007 1,00 90,00 0,00 33,2 0,60 1,9
0,50 30,1 0,0007 0,50 90,00 0,00 16,6 0,60 1,3

Drossel ausgeführt:

dDrossel = 30 mm

Ingenos ZT GmbH, Büro Ligist, Steinberg 141,8563 Ligist 11.11.2008



 

 
Anhang IV 

Grundstücksverzeichnis 
 
 

Gst.Nr. KG Verwendung Eigentümer Adresse 

488/14 63367 
Tregist SWK, RWK, WL Öffentliches Gut (Straßen und Wege) 

Stadtgemeinde Voitsberg 
Hauptplatz 1, 
8570 Voitsberg 

490/1 63367 
Tregist 

SWK, RWK, WL Matthias Holweg Badner Straße 5d,  
2512 Tribuswinkel 

483 63367 
Tregist 

SWK, RWK, WL Matthias Holweg Badner Straße 5d,  
2512 Tribuswinkel 

487 63367 
Tregist 

SWK, RWK, WL Matthias Holweg Badner Straße 5d,  
2512 Tribuswinkel 

 



20161213_239BN16_Ja_Beschluss.doc  Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

 

 

3.6 Geländeschnitt im Maßstab M 1:500 vom 12.12.2016, GZ: 239BN16 
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EZ: 714
Imet Sadiki
Lindnersiedlung 13
�$�������������%�l�U�Q�E�D�F�K

EZ: 715
David Kohlbach
Nordweg 11
A-8570 Voitsberg

EZ: 726
Ing. Mag. jur. Mario Kollegger
Krottendorf 291
A-8563 Ligist

EZ: 726
Birgit Kollegger
�6�F�K�L�O�O�H�U�V�W�U�D�‰�H������������
A-8570 Voitsberg

EZ: 712
Imet Sadiki
Lindnersiedlung 13
�$�������������%�l�U�Q�E�D�F�K

EZ: 689
Christian Pobinger
Baumg. 28
A-8570 Voitsberg

EZ: 713
Bajrija Sadiki
Florianig. 4
�$�������������%�l�U�Q�E�D�F�K

EZ: 451
Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg

EZ: 451
Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg EZ: 451

Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg

EZ: 451
Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg

EZ: 451
Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg

EZ: 601
Leopold Kollegger
Eichenweg 9
�$�������������%�l�U�Q�E�D�F�K

EZ: 601
Elisabeth Weber
Kohlschwarz 44
A-8573 Kainach

EZ: 596
Philip Langensteiner
Dorng. 3
A-8570 Voitsberg

EZ: 546
Ernst Lasnik
Uferweg 4
A-8570 Voitsberg

EZ
: 7
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EZ: 451
Tristan Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������
A-8570 Voitsberg

Asymmetrischer
�:�H�Q�G�H�K�D�P�P�H�U���I�•�U
PKW lt. RVS

Asymmetrischer
�:�H�Q�G�H�K�D�P�P�H�U���I�•�U
PKW lt. RVS

ccf2

ccf3

ccf4

ccf5

ccf6

ccf7

ccf8

ccf2.1

ccf5.1

ccf6.1

ccf7.1

376m2

438m2

285m2

330m2

61625 Stadtgemeinde Voitsberg
63367 KG Tregist

�0�•�O�O�V�D�P�P�H�O�S�O�D�W
�]

Lageplan

Tristan H. Hajek
�/�R�E�P�L�Q�J�V�W�U�D�‰�H������

8570 Voitsberg

�$�X�I�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J���1�R�U�G�Z�H�J���=�R�Q�H����
Voitsberg

Schmutzwasserkanal und Wasserleitung

EINREICHPROJEKT


